
Auflagen für Veranstaltungen auf dem Ehret-Gelände

1. Dem Veranstalter wird für die Durchführung einer Veranstaltung die Fläche auf dem
Ehret-Gelände unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

2. Werden zur Abwicklung der Veranstaltung vertragliche Verpflichtungen für die
Universität eingegangen, bedürfen diese der Einwilligung der Universität.
Eine Anmietung von Kraftfahrzeugen ist nur mittels einer Vollmacht des Referates
Liegenschaften der Universitätsverwaltung möglich. Kommt es zu einer
Fahrzeuganmietung, ist stets eine Vollkaskoversicherung mit der niedrigst möglichen
Selbstbeteiligung abzuschließen.

3. Bis 20.00 Uhr ist ein Universitätshausmeister im Dienst und unter der Handynummer
0173/8638666 erreichbar. Den Anweisungen des Hausmeisters ist Folge zu leisten.
Es ist sicherzustellen, dass dieser den Verantwortlichen und Helfern des
Veranstalters bekannt gemacht wird.
Außerdem ist von 19.30 Uhr bis 7.00 Uhr ein Wachmann eingesetzt, der sich neben
seinen Bewachungsaufgaben auch um Belange dieses Festes kümmert. Er ist unter
der Handynummer 0175/1861348 erreichbar.

4. In dem überdachten Außenbereich sind max. 199 Personen zugelassen.
Im nicht überdachten Außenbereich sind max. 1.000 Personen zugelassen.
Insgesamt dürfen sich auf dem Ehret-Gelände 1.199 Personen aufhalten. Die Anzahl
der Personen sind durch Einlasskontrollen sicher zu stellen.

5. Eine ausreichende Erste-Hilfe-Versorgung ist zu gewährleisten. Im Raum Nr. 128 (1.
OG) des Gebäudes Innstraße 43 (ITZ/IH) befindet sich ein Erste-Hilfe-Raum.

6. Es sind die Sanitäranlagen des Gebäudes ITZ/IH (Innstraße 43) oder IM (Innstraße
33) zu nutzen.

7. Es steht ein Lagerraum zur Verfügung, der nach Bedarf zu Lagerzwecken genutzt
werden darf. Ein Aufenthalt in diesem Raum ist nicht gestattet. Der Schlüssel ist im
Servicebüro (Raum 212, Rudolf-Guby-Straße 3) abzuholen und spätestens einen Tag
nach der Veranstaltung abzugeben.

8. Hinsichtlich der Musiklautstärke ist darauf zu achten, dass Anwohnerruhestörungen
vermieden werden. Dies bedeutet, dass ab 22.00 Uhr keine Musik mehr gespielt
werden darf. Ab 22.00 Uhr muss Lärm vermieden werden, der Abbau muss leise
erfolgen und bis 23.00 Uhr beendet sein.

9. Wenn irgendwie möglich ist Mehrweggeschirr zu verwenden. Leere Glasflaschen sind
zu sammeln und - falls sie nicht wieder zurückgegeben werden - über Glascontainer
zu entsorgen.

10. Der Abfall ist in Behältern/Säcken zu sammeln und über den Restmüllcontainer der
Universität (befindet sich auf dem Ehret-Gelände) zu entsorgen.

11. Es darf nur auf dem zur Verfügung stehenden Grill gegrillt werden. Selbst
mitgebrachte Grills dürfen nicht verwendet werden. Die Glut/Asche ist direkt nach
dem Grillen in dem dafür vorgesehenen Ascheeimer zu entsorgen.
Es dürfen keine brennbaren Flüssigkeiten (Öl, Spiritus) verwendet werden.
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12.
a. Das Stromnetz darf nicht überlastet werden. Zur Sicherheit ist der Anschluss von

Geräten mit Mitarbeitern der zentralen Betriebstechnik der Universität (Gebäude
Innstraße 37) abzustimmen.
Es stehen folgende Anschlüsse zur Verfügung:
Starkstrom: 1 x 16 Ampere, 1 x 32 Ampere (aber nur nutzbar bis 25 Ampere);
3 x 230 V Steckdosen.

b. Im Rahmen der Veranstaltung auftretende technische Störungen oder sonstige
besonderen Vorkommnisse sollen festgehalten und im Referat Liegenschaften
gemeldet werden.

Hinweis: Schuldhafte Verstöße gegen die Auflagen und daraus resultierende Schäden an
Gesundheit und Eigentum können Regressansprüche zur Folge haben.
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Anlagen:
Geländeplan
Verhalten im Brandfall
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